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Zuwanderung und Integration
Ein internationaler Vergleich

I
m Rahmen des KAS-Projekts „Zuwan-
derung und Integration“ fand die Fach-
Veranstaltung „Einwanderung im in-

ternationalen Vergleich“ statt. Die Refe-
renten waren Professor Philip L. Martin,
US-Wissenschaftler und ausgewiesener
Migrations-Experte, und Göran Lindblad,
Abgeordneter im schwedischen Reichstag,
der in seiner politischen Praxis bereits
1991-1994 als Vorsteher der Gemeinde
Lärjedalen mit den vielfältigen Problemen
von Migranten zu tun hatte. Unter den
Zuhörern waren unter anderem Vertreter
ausländischer Botschaften sowie Mitglie-
der ausländischer Vereine und Medien in
Deutschland. Aus der Politik nahmen die
Ausländerbeauftragte des Berliner Senats,
Barbara John, und Ruprecht Polenz MdB
teil.

Zentrale Aussage von Philip L. Martin
war, der die US-amerikanische Situation
darstellte, dass von den jährlich ca.
800.000 Einwanderern gut drei Viertel im
Rahmen des Familiennachzugs in die USA
kommen. In den USA wurden zum einen
die Einwanderungsquoten erhöht, zum
andern aber Wohlfahrtsprogramme - ins-
besondere für Ausländer - drastisch be-
schnitten. Dennoch führte dies zu keinen
größeren sozialen Unruhen, weil zur glei-
chen Zeit die Wirtschaft der USA einen
beispiellosen Aufschwung erlebte. Die Zahl
der Sozialhilfeempfänger fiel von 14 Mil-
lionen im Jahr 1994 auf sieben Millionen
im Jahre 2000. Zugleich erreichte die Ar-
beitslosigkeit den niedrigsten Stand seit

Sozialen Marktwirtschaft und habe den
Grundstein für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gelegt. Da die geltende
Fassung des Betriebsverfassungsgesetzes
aber fast 30 Jahre alt sei und sich die
Wirtschafts- und Arbeitswelt seitdem er-
heblich verändert habe, bestehe
Aktualisierungsbedarf. Der von der Bun-
desregierung vorgelegte Referentenentwurf
zur Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes gehe an den tatsächlichen
Reformerfordernissen jedoch klar vorbei
bzw. schieße über das Ziel einer Moderni-
sierung der betrieblichen Vertretung hin-
aus. Frau Dött betonte, dass es aus Sicht

des Mittelstandes Anlass zur Sorge gibt.
In erster Linie werde ein drastischer Zu-
wachs an Bürokratie befürchtet, der die in
Deutschland ohnehin eingeschränkte un-
ternehmerische Freiheit weiter minimiere.
Die Erhöhung der Zahl der Betriebsrats-
mitglieder und die Aufblähung der Gre-
mien durch die vorgesehene Absenkung
der Schwellenwerte führe zu nicht
verkraftbaren Kostensteigerungen für mit-
telständische Betriebe sowie zu einer Ein-
schränkung der unternehmerischen Ent-
scheidungsfreiheit. Der Referentenentwurf
sei von ideologischen Motiven geleitet und
mache sich - ohne Rücksicht auf die Be-
lange der Arbeitgeberseite - gewerkschaft-

liche Positionen zu eigen. Der Mittelstand
werde durch das geplante Gesetz im in-
ternationalen Wettbewerb nicht gestärkt,
sondern eindeutig geschwächt.

Das Berliner Mittelstandforum ist ein
vom Bevollmächtigten des Generalsekre-
tärs in Berlin, Paul B. Wink, initiierter und
betreuter Kreis aus mittelständischen Ge-
werbetreibenden, der sich regelmäßig trifft,
um über mittelstandsrelevante Fragen zu
diskutieren und praxisnahe politische
Handlungsoptionen und Lösungsansätze
zu formulieren.

Paul B. Wink

1970. Einwanderer in die USA finden leich-
ter Zugang zum Arbeitsmarkt, da sie von
Wohlfahrtsprogrammen profitieren kön-
nen. In Deutschland dagegen ist der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt strenger reglemen-
tiert. Etwas überspitzt formuliert Martin,
dass in Deutschland für Migranten der
„Zugang zu Sozialhilfe“ wesentlich leich-
ter ist, als eine Arbeit aufnehmen zu kön-
nen. Dies führt er auf die unterschiedli-
chen politischen Systeme zurück. Martin
vertritt die These, dass der ökonomische
Nutzen der Immigranten in den USA im
Ganzen größer sei als die Kosten, die sie
verursachen.

Göran Lindblad stellte in den Vorder-
grund, dass Schweden wie andere euro-
päische Staaten auch aus demographi-
schen Gründen Einwanderung akzeptie-
ren müsse und dies ferner angesichts der
globalen Vernetztheit für den Wohlstand
eines Landes notwendig sei. Die schwedi-
sche Migrationspolitik wird durch den
„Board of Migration“ ausgeführt, eine zen-
trale Einrichtung, die vielfältige – vom Par-
lament übertragene – Aufgaben im Rah-
men der Migrationspolitik erfüllt, wozu
auch polizeiliche gehören (Abschiebung
etc.). Für die Anrufung bei ablehnenden
Bescheiden ist das „Alien appeals board“
zuständig, das 1992 seine Arbeit aufge-
nommen hat und eine gerichtsähnliche
Institution darstellt. Durchschnittlich wer-
den Anträge hier in 384 Tagen bearbeitet.
Bei drohender Ausweisung kann nochmals
um 290 Tage verlängert werden (also ins-

gesamt rund zwei Jahre).
In Zahlen ausgedrückt kamen 1999

34 599 Menschen als Einwanderer nach
Schweden, und zugleich verließen 13 525
Menschen das Land. 11 231 Menschen be-
antragten Asyl. Die meisten kamen aus
dem Irak (3576), dann folgten Jugoslawi-
en (1812) und Iran (854). Eine weitere große
Gruppe kam aus der früheren Sowjetuni-
on (ca. 1000). 39 832 Menschen bekamen
1999 die Erlaubnis zum ständigen Auf-
enthalt, von denen eine Minderheit (5597)
als Flüchtlinge anerkannt wurde. Flücht-
linge, die nach Schweden kommen, kön-
nen bei einer voraussichtlichen
Bearbeitungszeit ihres Antrages von mehr
als vier Monaten eine Arbeit aufnehmen.
Allerdings gestalte sich das in der Praxis
eher schwierig.

Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich
die Zahl der von Schweden aufgenomme-
nen Flüchtlinge jährlich um bis zu 80 Pro-
zent verringert. 1997 wurde für
Integrationspolitik in Schweden das
„Board of Integration“ gegründet, um die
Aufgaben Migration und Integration zu
trennen.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung will mit
einer Serie von Veranstaltungen das The-
ma „Zuwanderung und Integration“ in
den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken,
um insbesondere durch den internationa-
len Vergleich einen sachlichen Beitrag zum
Thema zu leisten.
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